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BEKANN 
MACH UN 

der Stadt 

Erftstadt 
Nr. '3lf-(A J

Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in 

der Stadt Erftstadt vom 1 9. 12. 2019 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW 1994, S. 666) in der 
derzeit geltenden Fassung und der §§ 1, 2, 3 und 20 des Kommunal
abgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21.10.1969 (GV NW 1969, S. 712), in der derzeit geltenden 
Fassung, hat der Rat der Stadt Erftstadt in seiner Sitzung am 10.12.2019 folgende 
Satzung beschlossen: 

§ 1
Allgemeines 

Die Stadt Erftstadt erhebt ab dem 01.01.1998 eine Zweitwohnungssteuer. 

§ 2
Steuergegenstand 

(1) Gegenstand der Steuer ist das Innehaben einer Zweitwohnung im Stadtgebiet.

(2) Eine Zweitwohnung im Sinne dieser Satzung ist jede nicht als Hauptwohnung
(§ 21 Abs. 2, § 22 des Bundesmeldegesetzes in der Fassung der Bekannt
machung vom 03.05.2013, BGBI. 1, S. 1084, zuletzt geändert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 11. Oktober 2016, BGBI. 1, S. 2218) gemeldete Wohnung, die
jemand für seinen persönlichen Lebensbedarf oder den seiner
Familienmitglieder innehat. Fortschreibungen des Melderegisters (§ 6 Abs. 1
des Bundesmeldegesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
03.05.2013, BGBI. 1, S. 1084, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
11. Oktober 2016, BGBI. 1, S. 2218) sind zugunsten und zulasten des
Wohnungsinhabers zu berücksichtigen, auch soweit sie rückwirkend erfolgen.









2. die Stadt pflichtwidrig über steuerrechtlich erhebliche Tatsachen in
Unkenntnis lässt und dadurch Steuern verkürzt oder nicht gerechtfertigte
Steuervorteile für sich oder einen anderen erlangt. Die Strafbestimmungen
bei Vorsatz des § 17 des Kommunalabgabengesetzes bleiben unberührt.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder leichtfertig

1. Belege ausstellt, die in tatsächlicher Hinsicht unrichtig sind, oder

2. der Anzeigepflicht über das Innehaben der Zweitwohnung nicht nachkommt
oder

3. den Mitteilungspflichten nach § 7 Abs. 2 und 3 nicht nachkommt.

Zuwiderhandlungen gegen die Anzeigepflicht und die Mitteilungspflichten nach 
§ 7 sind Ordnungswidrigkeiten nach § 20 Absatz 2 des Kommunalabgaben

gesetzes.

(3) Gemäß § 20 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes kann eine Ordnungs
widrigkeit nach Absatz 1 mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro und eine
Ordnungswidrigkeit nach Absatz 2 mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro
geahndet werden.

§ 10
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2020 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung der Zweitwohnungssteuer in der 
Stadt Erftstadt vom 20.12.2017 außer Kraft. 



Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt 
Erftstadt wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass 
eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden,
die den Mangel ergibt.

1 g 12. 2019 
Erftstadt, den ....... : ........... . 












